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Steuer erheben. Auch diesbe-

züglich sollten Sie konkrete
Angaben im Kanton Tessin

erfragen.
Sollten Sie Ihrer Enkelin

Geld «zustecken», so würden
Sie eine Schenkung vorneh-
men, die von der beschenk-
ten Person der Steuerbehörde
zu deklarieren wäre. In die-
sem Falle wäre die Beschenk-
te steuerpflichtig und die
Schenkungssteuer würde am
Wohnsitz der schenkenden
Person erhoben werden.

Ich hoffe, dass Ihnen diese

Angaben, wenn sie auch
zwangsläufig nur allgemeiner
Natur sind, dienlich sind.

Dr. iur. Marco ßiaggi

Beinleiden
Seit einem /ah?' hat mein Mann
f75/airri^) bei seinem fä^Zicben
Marsch Schmerzen in den Bei-

neu; das heisst heim Eerga??/ge-

hen beginnen die vorderen Mzzs-

keZ?? am Oberschenke/ und die

Wadenmnske/n zu schmerzen.

Aufder Ebene oder abwärts geht
es gut. Radiographier? haben

Abnützungserscheinungen am
.Rückgrat und eine VerkaZkung
der Aorta iZZiaca au/gezeigt. Der
Hausarzt meint, dass in diesem

Stadium nicht vieZ zu machen
sei. Wir haben es mit Radma
versucht - ohne /whZbarerz Er-

/big. Gibt es wirkZich keine wirk-
samen Therapien oder Medz'ka-

mente?

An der Diagnose einer arteri-
eilen Durchblutungsstörung
der Beine ist aufgrund Ihrer

Beschreibung wohl kaum zu
zweifeln. Typischerweise be-

ginnen die Schmerzen zuerst
in der Waden-, später auch in
der Oberschenkelmuskulatur,
weil gemessen an der Bela-

stung zuwenig Blut zur Verfü-

gung steht.
Die auf dem Röntgenbild

der Wirbelsäule sichtbaren
Verkalkungen der Aorta

Bauchschlagader) könnten
darauf hinweisen, dass auch
die nachfolgenden Adern in
den Beinen verkalkt und da-

mit eingeengt sind. Es gilt da-

her, vorerst alle schädlichen
Einflüsse möglichst auszu-
schalten. Das bedeutet Ver-
zieht aufs Rauchen, optimale
Einstellung des Blutdrucks,
Ausschluss einer Zucker-
krankheit, Kontrolle der Blut-
fette. Medikamente zur
Durchblutungsförderung spie-
len bei der Behandlung eine
untergeordnete Rolle, ein
Versuch zum Beispiel mit
Padma lohnt sich gelegent-
lieh trotzdem.

Wichtigste Massnahme
bleibt das sogenannte Geh-

training. Das bedeutet tägli-
ches zügiges Gehen über eine
definierte Wegstrecke. Bei
Auftreten der Muskelschmer-
zen muss trotz Beschwerden
durchmarschiert werden. Da-
durch kommt es zu einer all-
mählichen Verlängerung der
Gehstrecke bei nachweisli-
eher Verbesserung der arteri-
eilen Durchblutung. Sollte
Ihr Mann damit keinen Er-

folg haben, empfehle ich eine
fachärztliche Weiterabklä-

rung (unblutige Messung der

Durchblutungsverhältnisse,
Frage nach operativem Vor-
gehen).

'Dr. med. Reter KohZer

Versiehe
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Kapitalabfindung
statt Rente:
Wenn die Pensions-
kasse klemmt
Feb werde i« zwei /ahreupeusio-
raert wad möchte mir das bei der

Pensionskasse a?7gesammeZfe

AZfersguthabe« wenigstens tez'Z-

weise awszabZen Zassen. Der
VerwaZter unserer Kasse bat
mein Gesuch abschZägig beant-

wortet mit dem Argument, das

RegZeme77f sehe die KapifaZaus-
zahiung nicht vor. Wissen Sie

einen Ausweg?

Das BVG (Bundesgesetz über
die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvor-
sorge) sieht in Artikel 37, Ab-
satz 3, die Kapitalabfindung
als Alternative zur Rente aus-
drücklich vor, überlässt es

aber den einzelnen Kassen,
ob sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen wollen.
Bei Ihrer Kasse scheint dies
nicht der Fall zu sein.

Immer mehr Kassen haben
seit der Einführung des BVG
im Jahre 1985 die Kapitalab-
findung in ihr Reglement auf-

genommen. Eher patriarcha-
lisch geführte Kassen weigern
sich hingegen standhaft mit
dem Argument, die Rente auf
Lebenszeit sei der einzig
gangbare Weg in einen finan-
ziell gesicherten Lebens-
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ein Problem?
hr
cor

Programm.

Wir sind Ihr Partner
mit dem kompletten

Name

Strasse

PLZ/Ort

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefon 074/715 34
neu ab 30.3.96: 071/98815 34

Rufen sie uns an und verlangen
Sie unsere Unterlagen.



abend. Dabei wird ausser acht
gelassen, dass manch ein
Pensionist ebenso sicher in-
vestieren kann wie eine Pen-

sionskasse; man denke nur an
den Fall Landis & Gyr sowie
an die jüngst bekanntgewor-
dene Pleite der Vera-/Pevos-

Stiftungen der Heer-Gruppe.
Geld statt Rente ist vor allem
dann empfehlenswert, wenn
der angehende Pensionist
sich kein sehr langes Leben
ausrechnen darf. Ist er allein-
stehend, so kann er sich zum
Beispiel eine - ebenfalls auf
Lebenszeit ausgerichtete -
Leibrente kaufen. Ist er ver-
heiratet, so kann die Rente
auf zwei Leben lauten. Die
Witwenrente ist hier in der
Regel höher als bei der Pen-

sionskasse, die nur 60 Prozent
der vollen Altersrente aus-
richtet. In beiden Fällen er-
halten die Erben, etwa die
Kinder, beim Tode der Ren-

tenbezüger das noch nicht
aufgebrauchte Kapital zu-
rück. Nicht so bei der Pen-

sionskasse; hier bleibt alles

im Einheitstopf, die Erben ge-
hen leer aus.

Hier liegt natürlich der

Hauptgrund für die Verweige-

rung der Kapitalabfindung.
Man will vermeiden, dass

sich angehende Pensionisten
mit gefährlichen Krankhei-
ten im letzten Moment zu-
gunsten ihrer Erben absetzen.
Würde dies im grossen Stil ge-
schehen, so verblieben der
Pensionskasse letztlich nur
noch die «Langlebigen». Das

Gesetz hat dem aber einen
Riegel geschoben; der An-
spruch auf Kapitalabfindung
muss spätestens drei Jahre
vor der Pensionierung ange-
meldet werden. Da Sie in zwei
Jahren in Pension gehen,
könnten Sie also selbst dann
Ihr Kapital nicht abziehen,

wenn das Reglement dies vor-
sehen würde.

Wenn Sie unbedingt zu
Ihrem Geld kommen wollen,
rate ich Ihnen zu folgendem
Vorgehen: Versuchen Sie,

sich mit Ihrer Kasse auf einen
Teilbezug zu einigen. Wenn
Sie nicht durchdringen, so

kündigen Sie Ihr Arbeitsver-
hältnis ein paar Monate vor
Erreichen des Pensionsalters.
Ihr Altersguthaben wird dann
zu Freizügigkeitskapital und
muss von der Pensionskasse
auf ein Sperrkonto überwie-
sen werden. Es ist freilich
nicht auszuschliessen, dass

die Kasse sich weigern und
Rechtsmissbrauch geltend
machen wird. Das letzte Wort
hätte der Richter. Der Aus-

gang wäre ungewiss, da es bis
heute keinen gerichtlichen
Präzedenzfall gibt. Mit einer
Ausnahme: Wenn das Regle-
ment eine vorzeitige Pensio-

nierung vorsieht, besteht
kein Anspruch auf eine Kapi-
talabfindung, hat das Eidg.
Versicherungsgericht ent-
schieden. Hier müsste man
folglich das Kapital drei Jahre
vor dem frühesten Pensionie-

rungstermin kündigen.
Übrigens, dank der seit

1995 gesetzlich möglichen
Wohneigentumsförderung
mit Mitteln der beruflichen
Vorsorge lassen sich die oben

geschilderten Schwierigkei-
ten elegant umschiffen. Das

Rezept ist einfach: Man neh-
me bei der Pensionskasse Ka-

pital zur Rückzahlung einer
Hypothek auf. Nach vollen-
deter Pensionierung kann es

dann problemlos anderweitig
verwendet werden. Voraus-

setzung ist freilich auch hier,
dass die Mittel drei Jahre vor
der Pensionierung abgezogen
werden.

Dr. /Tansrwedi Berber

Kopf-
schmerzenSchmerzen?
Steifer
Nacken

Weichteil-
rheumatUmusDie Schlafhaltung

ist wichtiger
als Sie glauben
Die richtige Lagerung des Körpers
während der Nacht ist ent-
scheidend für Ihre Entspannung,
Erholung und Gesundheit.

TEMPUR, orthopädische MATRATZEN

und KISSEN gegen Rückenschmerzen,

Steifigkeit, Gelenkbeschwerden,
Schlafbeschwerden und Wundliegen,
geben Ihnen Ihren Schlaf zurück.

Schmerz-

haftes
Einschlafen
der Arme Rücken-

schmerzen
und Hexen'
schuss

Hüftgelenk-
beschwerden

Ischias

Schmerzhafte

TEMPUR Matratzen-Auflagen,
TEMPUR Kombi-Matratzen und

TEMPUR Kissen bilden die
Körperform nach und bewirken
optimale Druckverteilung.

Durch-

blutungs-,
Störungen

Ein guter Grund für Sie TEMPUR

erfolgreich und unverbindlich
30 Tage zu probieren!

TEMPUR-AIROFOffl

Juraweg 30, 4852 Rothrist

Tel. 062-785 80 50

Fox 062-785 80 51

Fragen Sie uns,
Ihren Therapeuten oder
im Sanitäts-/Orthopädie
Fachgeschäft.

ORTHOPÄDISCHE
MATRATZEN ONO KISSEN
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